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I. Ursachen der Dysfunktionalität im  
Asyl- und Aufenthaltsrecht

Zwischen dem geschriebenen Asyl- und Auf ent-

haltsrecht und seiner gelebten Wirklichkeit klaffen 

Lücken. Diese Dysfunktionalität ist sowohl in der  

EU-Rechtsetzung als auch in der Gesetzgebung  

und im Verwaltungsvollzug in Deutschland zu  

verorten.

1. Gescheiterte EU-Verordnungen

Die Dublin-Verordnungen der EU sind an der Staaten-

praxis und an systemischen Mängeln gescheitert. 

Die Ersteinreisestaaten nehmen ihre Zuständigkeit 

zur Durchführung des Asylverfahrens weiterhin nur 

lücken haft wahr und sind zur Rückübernahme oft nicht 

bereit oder nicht in der Lage. Deutschland wurde so – 

entgegen der Dublin-Regeln und entgegen Art. 16 a 

Abs. 2 Satz 1 GG – zum Hauptzielland für Migration. 

Die soziale Absicherung, die Bildungschancen und die 

Beschäftigungsperspektiven in Deutschland haben 

dazu ebenfalls beigetragen. Doch der unzureichende 

Schutz der EU-Außengrenzen und die brüchige Soli-

darität zur Lastenteilung innerhalb der EU haben die 

Dysfunktionalität verschärft.

Die Funktionalität des Rechts 
wiederherstellen

Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist auf den temporären Schutz  

im Einzelfall ausgelegt. Durch globale Fluchtbewegungen, die sich auf Dauer verfestigen,  

ist das Asyl- und Aufenthaltsrecht in weiten Teilen dysfunktional geworden.  

Die Funktionalität des Rechts muss daher wiederhergestellt werden.
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2. Überkomplexe Gesetzgebung

Die deutsche Gesetzgebung im Bereich des Asyl- 

und Aufenthaltsrechts ist kaum noch überschaubar. 

Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufent-

haltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU und zahlrei-

che Verordnungen sind durch immer detailliertere 

Regelungen – etwa für Duldungsgründe, Bleibe-

rechtstatbestände, Anhörungspflichten und Begrün-

dungserfordernisse – überkomplex geraten. Die 

Regelungsdichte überfordert Betroffene, Ausländer-

behörden und Justiz.

Bisweilen hat sich das gesetzgeberische Ziel ins 

Gegenteil verkehrt: So war die vorübergehende 

Aussetzung der Abschiebung (Duldung) nach § 60 a 

des Aufenthaltsgesetzes als humanitäre Ausnah-

me konzipiert. Durch Kettenduldung führt sie aber 

zum dauerhaft gesicherten Aufenthalt selbst von 

vollziehbar Ausreisepflichtigen. Diese mangelnde 

Steuerungswirkung des gesetzten Rechts sendet 

das Signal, dass am Ende bleiben kann, wer es nach 

Deutschland schafft.

3. Strukturelle Vollzugsdefizite

Im Vollzug wird die Dysfunktionalität des Asyl- und 

Aufenthaltsrechts besonders deutlich: Zum Stichtag 

31. Dezember 2025 hielten sich 232.067 vollzieh-

bar ausreisepflichtige Personen in Deutschland auf, 

 darunter knapp 60 Prozent abgelehnte Asylsuchen-

de; 190.974 Personen davon oder gut 82 Prozent 

hatten eine Duldung.1 Abschiebungen und freiwillige 

Ausreisen blieben weit dahinter zurück, auch wenn 

sie 2025 auf 22.787 Abschiebungen beziehungs-

weise 16.576 staatlich geförderte Ausreisen an-

stiegen.2

Die Vollzugsdefizite haben strukturelle Ursachen: 

unterschiedliche Vollzugspraktiken von 549 Aus-

länderbehörden3 in 16 Bundesländern, mangelnde 

Kooperation von Herkunftsstaaten und sicheren  

Drittstaaten, umfangreiche Rechtsschutzmöglich-

keiten und überlastete Verwaltungsgerichte mit mehr-

jährigen Verfahrensdauern. Schließlich scheitern  

fast zwei Drittel aller Abschiebeversuche daran,  

dass zu wenige Abschiebehaftplätze zur Verfügung 

stehen oder ausreisepflichtige Personen unter-

tauchen.4

II. Folgen der Dysfunktionalität im  
Asyl- und Aufenthaltsrecht

Der Verlust staatlicher Handlungsfähigkeit und 

gesell schaftlicher Akzeptanz ist die unmittelbar spür-

bare Folge der Dysfunktionalität im Asyl- und Auf-

enthaltsrecht. Mittelbare Folgen zeigen sich darüber 

hinaus im globalen Kontext: Während Organisierte 

Kriminalität und Staatskriminalität profitieren, erhalten 

die Schutzbedürftigsten oft keine ausreichende Hilfe. 

Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erweist sich insoweit 

als nicht krisenfest.

1. Verlust von staatlicher Handlungsfähigkeit und  
gesellschaftlicher Akzeptanz

Soweit Asyl- und Aufenthaltsrecht nicht durchgesetzt 

werden oder ihre Regelungszwecke nicht erfüllen, 

büßt der Staat seine Handlungsfähigkeit ein und 

riskiert das Vertrauen der Bürgerschaft. In vielen 

Kommunen kommt dies in knappen Kapazitäten und 

hohen Kosten für Unterbringung und soziale Infra-

struktur oder in gestiegener Kriminalität und gesun-

kenem Sicherheitsgefühl zum Ausdruck.

Zudem droht die gesellschaftliche Akzeptanz von Zu-

wanderung insgesamt zu erodieren, wenn irreguläre 

Migration praktisch zu den gleichen Ergebnissen wie 

reguläre Migration führt. Mehr noch: Die Dysfunk-

tionalität des Asyl- und Aufenthaltsrechts führt zur 

Polarisierung der Gesellschaft und ist Gegenstand 

politischer Instrumentalisierung mit dem Ziel, das 

Rechtssystem als Ganzes zu delegitimieren. 

Der Schutz des Asylrechts erfordert daher den Schutz 

seiner Funktionalität. Der Staat muss seine Ord-

nungsfunktion wahrnehmen, um seiner humanitären 

Verantwortung für Asyl gerecht werden zu können. 

Dass staatliche Stellen wirksam steuern, wer ein-

reisen und bleiben darf und wer nicht, ist zugleich 

Voraussetzung dafür, die gesellschaftliche Akzeptanz 

des Asyl- und Aufenthaltsrechts wieder zu stärken.
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2. Verwundbarkeit durch Kriminalität und  
hybride Kriegsführung 

Die irreguläre Migration hat sich zu einem profitablen 

Geschäftsfeld der Organisierten Kriminalität ent-

wickelt. Über 90 Prozent der Migranten nehmen auf 

dem Weg nach Europa illegale Schleuserdienste in 

Anspruch.5 Auf standardisierten Routen gelangen sie 

durch arbeitsteilig organisierte Schleuser über meh-

rere Länder bis nach Deutschland.6 Die kriminellen 

Netzwerke operieren zunehmend global und passen 

ihre Geschäftsmodelle politischen Veränderungen 

sowie Strafverfolgungsmaßnahmen an.7 Der welt-

weite Jahresumsatz der Schleuserkriminalität wird auf 

mehrere Milliarden US-Dollar geschätzt.8

Besonders besorgniserregend ist das Phänomen 

der Staatskriminalität bei Schleusungen. Namentlich 

Russland und Belarus setzen Schleusungen in die  

EU als Instrument hybrider Kriegsführung ein, indem 

sie jährlich tausende Migranten gezielt anwerben, 

ihnen Tourismus- oder Geschäftsvisa ausstellen, sie 

an die EU-Außengrenze transportieren und sie sogar 

beim gewaltsamen Durchbrechen der Grenzanlagen 

aktiv unterstützen.9

Die Fähigkeit zur Selbstbehauptung verlangt, das 

Rechtssystem vor solchen Angriffen zu schützen. Die 

Krisenfestigkeit des Rechts ist damit eine Kernfrage 

nationaler Sicherheit. Die Antwort kann nur lauten, 

auf nationaler und auf europäischer Ebene entschlos-

sen und koordiniert zu handeln, wie es etwa bei der 

Verstärkung der EU-Außengrenzen der Fall ist.

3. Vernachlässigung der Schutzbedürftigsten

Die vielleicht gravierendste, wenngleich wenig disku-

tierte Folge der Dysfunktionalität im Asylrecht betrifft 

die Schutzbedürftigsten, die aus einem konfliktbetrof-

fenen Gebiet nicht fliehen können oder in unmittel-

barer Nachbarschaft Aufnahme finden. Nach Angaben 

des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 

Nationen lebten Mitte 2025 weltweit mindestens 

117,3 Millionen Menschen in Zwangsvertreibung, da-

von 67,8 Millionen als Binnenvertriebene im eigenen 

Land.10 Nur ein Bruchteil davon erreicht Europa.

Das europäische Asylsystem gewährt Schutz vor 

politischer Verfolgung und erfordert die persönliche 

Antragstellung nach Einreise. Es ist strukturell auf 

Personen ausgerichtet, die es bis nach Europa schaf-

fen und einen Asylgrund geltend machen können. 

Auf den frequentierten Migrationsrouten muss man 

außerdem in der Lage sein, mehrere tausend Euro 

Schleuserlohn aufzubringen und eine lebensgefähr-

liche Reise zu überstehen. Damit konzentriert sich 

die Gewährung von Asyl in Europa faktisch auf die 

finanziell und physisch Stärksten.

Alle anderen bleiben zurück, nicht selten in prekären 

Verhältnissen oder gar in Konfliktgebieten, die nicht 

einmal für humanitäre Hilfe zugänglich sind. Diese 

am meisten Gefährdeten benötigen am dringendsten 

Schutz. Der Einsatz begrenzter Kräfte und Mittel  

entfaltet hier die größte Wirksamkeit. Doch das Asyl-

recht bindet die meisten Ressourcen in Europa und 

vernachlässigt die Schutzbedürftigsten vor Ort.  

Es ist somit als Beitrag zur Krisenbewältigung nur 

wenig wirksam.

DIE FUNKTIONALITÄT DES RECHTS WIEDERHERSTELLEN
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III. Zur Bedeutung der Funktionalität im  
Asyl- und Aufenthaltsrecht

Der politische Anspruch, Humanität und Ordnung in 

der Migrationspolitik zu gewährleisten, erfordert ein 

Asyl- und Aufenthaltsrecht, das seinen Funktionen 

gerecht wird. Hier kommen verschiedene Dimensio-

nen zum Tragen:

1. Ordnung

Eine zentrale Funktion von Recht besteht darin, 

Ordnung zu schaffen und dadurch Rechtssicherheit 

herzustellen. Das Gewaltmonopol des Staates muss 

sich gegenüber dem Faustrecht durchsetzen. Das er-

fordert im Asyl- und Aufenthaltsrecht, Schleusungen 

soweit nur möglich zu unterbinden und gegen krimi-

nelle Schleusernetzwerke sowie hybride Attacken 

konsequent vorzugehen. Damit wird sichergestellt, 

dass allein staatliche Institutionen über Einreise und 

Aufenthalt in Deutschland entscheiden.

2. Steuerung

Recht hat darüber hinaus die Aufgabe, Verhalten wirk-

sam zu steuern. Das betrifft die Rechtsunterworfenen 

ebenso wie die Rechtsanwender, indem sie das Recht 

beachten bzw. vollziehen, also ihre Handlungen am 

Recht ausrichten. Im Asyl- und Aufenthaltsrecht muss 

die Kongruenz von Norm und Vollzug, die Lon Fuller 

als ein Prinzip der inneren Moralität des Rechts postu-

liert hat,11 wiederhergestellt werden. Wenn die Norm 

die Verfahrenszuständigkeit des Ersteinreisestaats 

begründet, muss der Vollzug dies ermöglichen. Wenn 

die Norm die Ausreise anordnet, darf der Vollzug  

nicht den Aufenthalt dauerhaft dulden. Konsistente 

Rechtsanwendung sichert die Steuerungsfunktion  

des Rechts.

3. Gerechtigkeit

Recht muss der Gerechtigkeit dienen. Dieser Anspruch 

zielt nicht nur auf einen Ausgleich von Interessen ab, 

sondern ist zugleich das Fundament für den Schutz 

universeller Menschenrechte. Formale Gerechtigkeit 

erfordert mit Gustav Radbruch, Gleiche gleich und 

Ungleiche ungleich zu behandeln.12 Für das Asyl- und 

Aufenthaltsrecht bedeutet das, Schutzberechtigten 

zu helfen, nicht Schutzberechtigte abzuweisen und 

die Schutzbedürftigsten, die es nicht nach Europa 

schaffen, im Blick zu behalten. Unterstützungsleistun-

gen müssen mit den Interessen der Leistungserbringer 

und mit den Interessen anderer Leistungsempfänger 

ausgeglichen werden. Entfällt der Asylgrund, muss der 

Aufenthalt regelmäßig beendet werden. 

4. Legitimität

Recht legitimiert staatliche Macht und begrenzt sie. 

Die Legitimität des Rechts ist nach Max Weber an  

den Glauben der Handelnden geknüpft, dass die 

Normen gelten und gelten sollen.13 Ohne diese Über-

zeugung verliert das Recht seine Akzeptanz und  

kann das Rechtssystem als Ganzes in Frage gestellt 

werden. Im Asyl- und Aufenthaltsrecht gilt es, eine 

solche Delegitimierung zu verhindern. Dazu muss 

dem Recht Geltung verschafft werden, zum Beispiel 

indem Rechtsmittelverfahren beschleunigt und voll-

ziehbare Ausreisepflichten auch vollstreckt werden.

5. Integration

Recht soll Identität stiften und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt fördern. Das setzt voraus, dass das 

Rechtssystem als Ganzes kohärent und konsistent ist, 

in der Rechtsetzung ebenso wie in der Rechtsanwen-

dung. Im Asyl- und Aufenthaltsrecht kommt es dabei 

auf ein enges Zusammenwirken des Bundes sowohl 

mit den Partnerstaaten der EU und des Schengen-

Raums als auch mit den Ländern und Kommunen an. 

Die Integrationsfunktion des Rechts kann nur durch 

eine Migrationspolitik erfüllt werden, die Polarisie-

rung vermeidet und den Zusammenhalt der Gesell-

schaft zum Ziel hat.



AKTUELLE ANALYSEN 105  |  2026

IV.  Reformschritte seit dem  
Regierungswechsel 2025 

Die am 05. Mai 2025 gebildete Koalition von CDU, 

CSU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag eine um-

fassende Reform der Migrationspolitik mit dem Ziel 

vereinbart, Migration zu ordnen und zu steuern und 

die irreguläre Migration wirksam zurückzudrängen.14 

Dazu ist es angesichts des globalen und auf Dauer 

anhaltenden Migrationsgeschehens erforderlich, 

 nationale Maßnahmen europäisch und international 

zu flankieren, um die Funktionalität des Asyl- und  

Aufenthaltsrechts wiederherzustellen.

1. Nationale Maßnahmen

Zu den wesentlichen Reformschritten seit dem Regie-

rungswechsel 2025 zählen verstärkte Grenzkontrol-

len an allen deutschen Landgrenzen einschließlich 

der direkten Zurückweisung von Asylsuchenden 

nach § 18 Abs. 2 des Asylgesetzes. Hinzu kommen  

die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten und ihre 

erleichterte Einstufung durch Rechtsverordnung sowie 

die Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär 

Schutzberechtigten.15 Freiwillige Ausreisen und Ab-

schiebungen sollen deutlich gesteigert werden, wozu 

auch die Abschaffung der verpflichtenden Beistellung 

eines Rechtsbeistands in Ausreisegewahrsam oder 

Abschiebehaft dient.16

Die verstärkten Grenzkontrollen zeigen Wirkung:  

Vom 08. Mai 2025 bis zum 30. April 2026 stellte die 

Bundespolizei 46.952 unerlaubte Einreisen fest. 

Davon wurden 34.397 Personen oder 73,26 Prozent 

unmittelbar an der Grenze zurückgewiesen oder 

 zurückgeschoben. Zudem konnten 1.392 Schleuser  

und 8.716 Personen mit offenen Haftbefehlen fest-

genommen werden.17

Der Rückgang der Asylerstanträge auf 113.236 im 

Jahr 2025 beziehungsweise um 50,7 Prozent gegen-

über dem Vorjahr18 ist – neben der politischen Ent-

wicklung in den Hauptherkunftsländern – zumindest 

auch auf den Kurswechsel in der Migrationspolitik 

zurückzuführen. Das zeigen der im EU-Vergleich 

überproportionale Rückgang in Deutschland,19 der 

weitere Rückgang auf 28.971 Asylerstanträge von 

Januar bis April 202620 und die Zahl der vollzogenen 

Abschiebungen von 22.787 in 2025.21

Die bisherigen Reformschritte haben kriminelle 

Schleuser und ihre Geschäftsmodelle geschwächt 

und die staatliche Handlungsfähigkeit gestärkt. Ihre 

praktische Wirksamkeit bleibt gleichwohl einge-

schränkt, soweit Transit- und Herkunftsstaaten von Mi-

granten nicht kooperieren und die illegale Weiterreise 

innerhalb der EU (Sekundärmigration) fort besteht.22

2. Maßnahmen auf EU-Ebene

Die Europäische Union hat weitreichende Reformen 

des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) 

beschlossen, die ab Mitte Juni 2026 vollständig an-

wendbar sind. Ziel des Reformpakets ist es, Migration 

zu steuern und zu ordnen, humanitäre Standards  

zu wahren und irreguläre Migration zu begrenzen.  

Zu den zentralen Neuerungen zählen

• ein Screening-Verfahren an den EU-Außengrenzen 

zur Identitätsfeststellung, Gesundheits- und  

Sicherheitsüberprüfung aller irregulär einreisen-

den Personen,

• ein Schnellverfahren zur Zuständigkeitsbestim-

mung an den EU-Außengrenzen,

• ein beschleunigtes Asylverfahren an den EU-

Außen grenzen für Asylsuchende mit geringen 

Chancen auf einen Schutzstatus,

• ein verbindlicher Solidaritätsmechanismus zur Auf-

nahme oder Unterstützung von Geflüchteten, um 

Staaten an den EU-Außengrenzen zu entlasten,

• ein Instrumentarium für Krisenfälle, zum Beispiel 

Schnellverfahren bei einer Massenankunft von  

Geflüchteten, und

• einheitliche Mindeststandards für die Aufnahme, 

Unterbringung und Versorgung von Schutz-

suchenden.23

Zur Umsetzung dieser GEAS-Reform in nationales 

Recht hat der Deutsche Bundestag zwei Anpassungs-

gesetze beschlossen, die überwiegend zeitgleich mit 

der Anwendbarkeit der GEAS-Rechtsakte Mitte Juni 

2026 in Kraft treten.24 Dann können insbesondere 

von den Bundesländern Sekundärmigrationszentren 

gemäß § 44 Abs. 1 a des Asylgesetzes eingerichtet 

werden, um gegen die irreguläre Einreise aus anderen 

EU-Mitgliedstaaten vorzugehen.

DIE FUNKTIONALITÄT DES RECHTS WIEDERHERSTELLEN
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Darüber hinaus hat sich das Europäische Parlament 

für ein einheitliches Rückkehrsystem für Personen 

ohne Aufenthaltsrecht in der EU ausgesprochen.25 

Danach sollen die gegenseitige Anerkennung und 

Vollstreckung von Rückkehrentscheidungen sowie 

die Unterbringung von ausreisepflichtigen Personen 

in Rückkehrzentren auch in Drittstaaten ermöglicht 

werden. 

Diese Maßnahmen adressieren die strukturellen 

Schwächen des bisherigen europäischen Asyl-

systems und sind geeignet, die Ordnungs-, Steue-

rungs- und Integrationsfunktion des Rechts wieder- 

herzustellen. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch ent-

scheidend davon ab, dass die EU-Mitgliedstaaten 

die neuen Instrumente konsequent und einheitlich 

nutzen. Die Chance besteht, irreguläre Migration 

signifikant zu reduzieren, wenn Zuständigkeitsregeln 

künftig genauer beachtet, Verfahren schneller ent-

schieden und Lasten solidarischer verteilt werden. 

Rückführungen setzen allerdings voraus, dass auch 

die Transit- und Herkunftsstaaten von Migranten  

zur Kooperation bereit sind.

V.  Verbleibender Handlungsbedarf

Die Funktionalität des Asyl- und Aufenthaltsrechts 

kann kurz- und mittelfristig weiter verbessert werden. 

Langfristig zeichnet sich struktureller Reformbedarf 

ab.

1. Kurz- und mittelfristige Verbesserungen

Ein einheitlicher und konsequenter Verwaltungs-

vollzug der Bundesländer tut not. Besonders bei 

Abschiebestopps widerspricht die unterschiedliche 

Praxis der Bundesländer dem Prinzip formaler Ge-

rechtigkeit.26 Auch Ausreisegewahrsam und Ab-

schiebehaft werden sehr verschieden gehandhabt. 

Trotz der großen Zahl vollziehbar Ausreisepflichtiger 

haben die Bundesländer zu wenige oder gar keine 

Abschiebehaftplätze und nutzen die vorhandenen 

Plätze dennoch nicht aus.27 Bei Asylbewerberleistun-

gen für Lebensunterhalt, Gesundheitsversorgung und 

Unterbringung sollten die Bundesländer ihre unter-

schiedlichen Vollzugspraktiken evaluieren und beste 

Beispiele stärker berücksichtigen.

Optimieren lässt sich die Zusammenarbeit von 

Arbeitsagenturen mit Ausländerbehörden zur Prüfung 

des Einreise- und Aufenthaltsrechts von Unions-

bürgern sowie die Zusammenarbeit von Ausländer-

behörden mit Polizeibehörden bei Identitätsfest-

stellungen und aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. 

Effizientere Verwaltungsverfahren erfordern digita-

lisierte Abläufe und leistungsfähige Verwaltungs-

einheiten, die ihre Handlungsspielräume nutzen. Auch 

die Rechtsmittelverfahren können, zum Beispiel durch 

digitale Anhörungen, vereinfacht und be schleunigt 

werden.

Bundesregierung und Bundestag sollten außerdem 

die freiwillige Rückkehr von Ausreisepflichtigen 

besser fördern. Beratung und finanzielle Anreize zur 

Ausreise und Ansiedlung im Herkunftsstaat oder in 

einem Drittstaat erfordern weniger Aufwand als eine 

Abschiebung und versprechen mehr Erfolg.

Zur Rückführung von Migranten ist die Kooperations-

bereitschaft von Transit- und Herkunftsstaaten oder 

auch von dritten Staaten erforderlich. Mit ihnen, vor 

allem mit den Hauptherkunftsstaaten von Migranten, 

müssen bi- und multilaterale Migrationsabkommen 

geschlossen werden. Dabei sollte die Aufnahme von 

Rückkehrern mit Maßnahmen zu Wiederaufbau und 

Integration vor Ort, zur Bekämpfung von Schleuser-

kriminalität oder zu legaler Zuwanderung verknüpft 

werden.

2. Langfristiger Reformbedarf 

Die Dysfunktionalität im Asyl- und Aufenthaltsrecht 

resultiert auch aus einer über Jahre gewachsenen 

Regelungsdichte, deren Überkomplexität die Rechts-

anwendung erschwert. Die Reform des Gemein-

samen Europäischen Asylsystems bringt insoweit 

zwar Verbesserungen und Vereinheitlichungen,  

aber mit ihren zahlreichen, detaillierten Rechtsakten 

keine Vereinfachung.

In Deutschland ist eine Bündelung und Vereinfachung 

asyl-, aufenthalts-, staatsangehörigkeits- und rück-

kehrrechtlicher Regelungen in einem konsolidierten 

Migrationsgesetzbuch28 nur auf lange Sicht reali-

sierbar. Sie würde mehr Transparenz und Kohärenz 

ermöglichen und so die Ordnungs-, Steuerungs- und 

Integrationsfunktion des Rechts stärken. Verwal-

tungsbehörden, Gerichte und Betroffene würden 

dadurch entlastet.
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In der Europäischen Union muss die langfristige An-

gleichung der Vollzugspraxis Priorität erhalten. So 

sollte eine Annäherung bei Asylanerkennungsquoten, 

bei Aufnahmebedingungen für Asyl- wie Arbeits-

migration und bei Rückführungspraktiken erreicht 

werden, um Anreize für Sekundärmigration zu reduzie-

ren. Vereinheitlichte Verfahren, ein wirksamer Schutz 

der EU-Außengrenzen und die Koordinierung von 

Rückführungen unter Einbindung von Frontex tragen 

dazu bei.

Darüber hinaus ist ein grundlegender Perspektiv-

wechsel im internationalen Schutzsystem notwendig. 

Es muss stärker an der Schutzbedürftigkeit aus-

gerichtet werden, um dem globalen und auf Dauer 

anhaltenden Migrationsgeschehen besser Rechnung 

tragen zu können. Im bestehenden Asylsystem 

werden stattdessen gerade die am meisten und am 

dringendsten Schutzbedürftigen vernachlässigt.  

Von zentraler Bedeutung sind daher eine stärkere 

Unterstützung der Hauptaufnahmeländer in den 

Herkunftsregionen von Geflüchteten und der Ausbau 

von Resettlement-Programmen. Das erfordert eine 

engere Verzahnung von Migrationspolitik mit Ent-

wicklungs- und Außenpolitik.
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